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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Im Wahljahr stiessen die 1.-August-Ansprachen von Bundesräten und
Parteipräsidenten auf grössere mediale Resonanz. Dabei schlugen die Vertreter der
Parteien lautere Töne an und richteten ihre Festreden thematisch anders aus als die
Regierungsmitglieder. So warnte etwa SVP-Parteipräsident Toni Brunner vor der
Zuwanderung, die noch immer nicht gestoppt worden sei. SP-Präsident Christian Levrat
warf der SVP Polemik und Niveaulosigkeit vor und rief dazu auf, Menschen in Not
aufzunehmen. Christophe Darbellay - Präsident der CVP - warnte vor "Brandstiftern",
die Panik schürten, obwohl die Integration von Einwanderinnen und Einwandern trotz
einigen Problemen gut funktioniere. Auch BDP-Präsident Martin Landolt sprach sich für
eine Aufnahme von Zuflucht suchenden Menschen aus. Das seien nicht einfach
Wirtschaftsflüchtlinge, sondern Menschen, die per Geburt weniger privilegiert seien als
Schweizerinnen und Schweizer. 
Die Bundesrätinnen und Bundesräte betonten derweil eher die Europapolitik. In ihrer
Radioansprache und ihrer Festrede auf dem Rütli betonte Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga, dass die anstehenden Weichenstellungen mit Europa nur mit
einer lösungsorientierten politischen Kultur bewältigt werden könnten. Auch Eveline
Widmer-Schlumpf betonte bei ihrer Festrede in Titterten (BL), dass schrille Töne in der
Politik nicht zu Lösungen führten. Leider werde die Kultur des Ausgleichs von einigen
immer stärker aufs Spiel gesetzt. Die wirtschaftliche Bedeutung der Zusammenarbeit
mit der EU wurde von Doris Leuthard in Ottenbach (ZH) und Zurzach (AG) betont. Als
einzige Magistratin sprach sie auch die Flüchtlingspolitik an: Die Schweiz könne im
Bewusstsein ihrer humanitären Tradition mehr tun als andere Länder. Die Wirtschaft
war Thema von Johann Schneider-Ammanns Rede. Auch der Wirtschaftsminister, der
ebenfalls im Kanton Basel-Landschaft, in Allschwil und in Windisch (AG), auftrat,
betonte dabei die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Europa. Einer Stärkung des
inneren Zusammenhaltes redeten Didier Burkhalter (in Zürich und in Sumiswald, BE)
und Alain Berset (in Lindau, ZH) das Wort - Berset war der einzige Regierungsvertreter,
der zudem auch noch eine Ansprache in der Romandie hielt (in Sierre, VS): Die
Masseneinwanderungsinitiative scheine die Schweiz gespalten zu haben; trotz
wachsender kultureller Vielfalt müsse die Gesellschaft aber zusammengehalten werden.
Einzig Ueli Maurer warnte in Grosswangen (LU) und Nottwil (LU) vor einem engeren
Anschluss an die EU und lobte auch bezugnehmend auf die Geschichte der
Eidgenossenschaft den bewährten Weg der Unabhängigkeit. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2015
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Für die SGK-SR erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO),
dass es sich dabei um eine «Klammergesetzgebung» handle, deren Regeln mit
Ausnahme der beruflichen Vorsorge für alle Sozialversicherungszweige gelten würden.
Das ATSG sei seit seiner Inkraftsetzung 2003 nicht überarbeitet worden, daher sollten
nun diverse Revisionsanliegen umgesetzt werden. Ohne Gegenantrag trat die kleine
Kammer auf die Vorlage ein. Die SGK-SR hatte sich bei ihren Behandlungen der Vorlage
im Frühling und Sommer 2018 mehrheitlich zufrieden gezeigt und mit deutlichen 10 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor allem einen grösseren Änderungsantrag geschaffen:
Die Bundesversammlung sollte nicht die Kompetenz erhalten, internationale
Sozialversicherungsabkommen mit einem einfachen Bundesbeschluss genehmigen zu
können. Kommissionssprecher Bischof erklärte, es spiele eben durchaus eine Rolle, ob
ein Abkommen zum Beispiel mit Deutschland oder mit der Dominikanischen Republik
abgeschlossen werde, da Bestimmungskategorien nicht in allen Staaten gleich beurteilt
werden könnten. Deshalb reiche es für die Beurteilung eines Abkommens nicht aus,
dass eine ähnliche Bestimmung in einem anderen Abkommen bereits existiere.
Gesundheitsminister Berset wies insbesondere darauf hin, dass ein Verzicht auf diese
Kompetenzübertragung nicht den Spielraum des Bundesrates, sondern des Parlaments

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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einschränken würde. Stillschweigend folgte die kleine Kammer ihrer Kommission. 
Zudem entschied sich der Ständerat, den Versicherten nicht die vollständigen Kosten,
die durch Überwachungen bei einem ungerechtfertigten Leistungsbezug entstanden
sind, aufzuerlegen, sondern diese auf die «angemessenen Mehrkosten» zu
beschränken. Daneben sorgte auch ein Minderheitsantrag Bruderer Wyss (sp, AG) für
Diskussionen; mit diesem sollten die neu geschaffene Kostenpflicht bei den Verfahren
gestrichen und Kosten wie bisher nur bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten
einer Partei auferlegt werden. Im IV-Bereich, wo die Kostenpflicht bereits bestehe,
habe diese zu einer stärkeren Belastung der Kantone geführt, erklärte die
Minderheitsführerin dem Rat. So habe die Anzahl «aussichtsloser» Beschwerden nicht
ab-, die Anzahl Gesuche um Gewährung einer unentgeltlichen Prozessführung jedoch
zugenommen. Dennoch folgte der Ständerat dem Mehrheitsantrag auf Zustimmung zum
bundesrätlichen Entwurf mit 29 zu 14 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Revision des ATSG schliesslich ohne Gegenstimme mit 38 Stimmen und 2
Enthaltungen an. 2

Ergänzungsleistungen (EL)

Eine Motion Bortoluzzi (svp, ZH), übernommen von Nationalrat de Courten (svp, BL),
forderte, die Missbrauchsbekämpfung im Bereich der Ergänzungsleistungen zu
intensivieren. Der Bundesrat solle diese konsequent an die Hand nehmen und den
Durchführungsstellen der Kantone Mindeststandards vorgeben. Falls nötig, sind dafür
auch Gesetzes- und Verordnungsänderungen vorzunehmen. Insbesondere sollen die
Bezügerinnen und Bezüger auf allfälliges Eigentum im Ausland und auf ihren
tatsächlichen Lebensmittelpunkt hin überprüft werden. In der Begründung hiess es, die
Bemühungen der IV-Stellen zur Verhinderung von Missbrauch hätten zu namhaften
Einsparungen geführt und der wachsende Bedarf nach EL führe auch hier zur
berechtigten Frage nach dem Ausmass von Missbrauch. Zudem wurde der Verdacht
geäussert, manche im Ausland lebende Personen würden ihren Wohnsitz pro forma in
der Schweiz belassen, um weiterhin EL beziehen zu können – nur in der Schweiz
lebende Personen sind zum Bezug von Ergänzungsleistungen zu AHV und IV berechtigt.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und erklärte, die EL-
Durchführungsstellen seien bereits zu allen Abklärungen verpflichtet, die für die
Beurteilung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen und der Höhe der Leistungen
notwendig sind. Die Frage nach dem Wohnsitz und dem üblichen Aufenthaltsort gehöre
dazu, ebenso jene nach Vermögenswerten im Ausland. In den letzten Jahren seien
zudem eine Reihe von Massnahmen zur Verbesserung des Vollzugs eingeführt oder
angestossen worden.

In der Herbstsession 2016 beriet der Nationalrat den Vorstoss. Der Motionär
wiederholte die bereits schriftlich festgehaltene Begründung und kritisierte die
Ablehnungsempfehlung des Bundesrates: Zwar sei es zutreffend, dass die EL-
Durchführungsstellen mit Abklärungen beauftragt sind, in der Praxis ergäben sich
jedoch erhebliche kantonale und regionale Vollzugsunterschiede. Zudem sei eine
lediglich alle vier Jahre erfolgende Überprüfung ungenügend und der Datenaustausch
zwischen den Behörden sei nach wie vor erschwert, da entsprechende Vorstösse noch
im parlamentarischen Prozess stehen. Die Motion entspreche zudem Bemühungen des
Bundesrates im Rahmen der EL-Reform, die Sachverhaltsabklärungen für die
Leistungsbemessungen zu verbessern und zu vereinheitlichen. Bundesrat Berset
erläuterte, ab 2018 werde es ein Register der Ergänzungsleistungen geben, das die
Transparenz erhöhen und die Kontrolle erleichtern werde. Mit einer aktuell laufenden
Revision des Ausländergesetzes werde der Datenaustausch zwischen den für die EL
zuständigen Behörden und den Migrationsbehörden erleichtert, und die Botschaft zur
Reform der Ergänzungsleistungen beinhalte auch Massnahmen zur Vermeidung von
Missbrauch. Davon liess sich die grosse Kammer nicht überzeugen: 129 Ratsmitglieder
stimmten für die Motion, nur 55 dagegen. Letztere gehörten der SP- und der Grünen
Fraktion an. Das Geschäft ging somit zur Beratung an den Ständerat. 3

MOTION
DATUM: 19.09.2016
FLAVIA CARONI

In ihrer Sitzung im November 2018 entschied die SGK-SR, die Motion ihrer
Schwesterkommission für eine systematische Bekämpfung von Missbräuchen bei den
Ergänzungsleistungen unter anderem mit Verweis auf die entsprechenden Massnahmen
im Rahmen der EL-Reform oder auf den automatischen Informationsaustausch (AIA)
abzulehnen. Zusätzliche Informationen über den Liegenschaftsbesitz im Ausland seien
nicht mit verhältnismässigem Aufwand zu erhalten, erklärte die Kommission. Nach

MOTION
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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entsprechenden Voten von Kommissionssprecher Graber (cvp, LU) und
Gesundheitsminister Berset lehnte der Rat die Motion stillschweigend ab. 4

1) 1. August Ansprache Alain Berset; 1. August Ansprache Alain Berset(2); 1. August Ansprache Didier Burkhalter; 1. August
Ansprache Didier Burkhalter(2); 1. August Ansprache Doris Leuthard; 1. August Ansprache Johann Schneider Ammann; 1.
August Ansprache Ueli Maurer; BaZ, 23.7.15; Blick, TG, 25.7.15; So-Bli, 26.7.15; Blick, LZ, 28.7.15; BLZ, 29.7.15; TG, 31.7.15; SO,
2.8.15; BaZ, Exp, NZZ, 3.8.15
2) AB NR, 2018, S. 666 ff.; Medienmitteilung SGK-SR vom 23.3.18; Medienmitteilung SGK-SR vom 29.6.18
3) AB NR, 2016, S. 1429 f.
4) AB SR, 2018, S. 819; Bericht SGK-SR vom 6.11.18
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